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Text 

§ 774. (1) Sendet der Reeder, nachdem er von der Forderung eines Schiffsgläubigers, für die er nur 
mit Schiff und Fracht haftet, Kenntnis erhalten hat, das Schiff zu einer neuen Reise (§ 757) in See, ohne 
daß das Interesse des Schiffsgläubigers es gebietet, so wird er für die Forderung in Höhe desjenigen 
Betrags zugleich persönlich verpflichtet, welcher sich für den Gläubiger ergeben haben würde, falls der 
Wert, den das Schiff bei dem Antritte der Reise hatte, unter die Schiffsgläubiger nach der gesetzlichen 
Rangordnung verteilt worden wäre. 

(2) Es wird vermutet, daß der Gläubiger bei dieser Verteilung seine vollständige Befriedigung 
erlangt haben würde. 

(3) Die persönliche Verpflichtung des Reeders, welche aus der Einziehung der dem Gläubiger 
haftenden Fracht entsteht (§ 771), wird durch diese Vorschriften nicht berührt. 


